
Städtebauliche Erneuerung in Ebringen

Sanierungsgebiet ĂOrtskernñ

Information am 26.01.2026



UMFRAGE IM RAHMEN DER VU

Å205 Eigentümer*innen wurden angeschrieben

ÅRücklauf von 176 Fragebögen

Ą Beteiligungsquote von 86%

Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Umfrage im Rahmen der VU



Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Mitwirkungsbereitschaft

79,0%(139)

21,0%(37)

Unterstützung der 
Sanierungsabsichten der Gemeinde, 

n= 176

Ja

Nein

54%(92)

46%(79)

Modernisierung Hauptgebäude
Konkrete Maßnahmen, n=171

Ja Nein



Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Bewertung Entwicklungsziele

*mit Mehrfachnennungen
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Aktivierung von Leerständen

Klima- und Naturschutz vorantreiben

Schaffung von Barrierefreiheit im Straßenraum

Umgestaltung von öffentlichen Plätzen und Schaffund
von Begegnungsstätten

Erneuerung Schönberghalle mit Dorfbibliothek

Erneuerung kommunaler Infrastruktur

Stärkung der Gastronomie

Schaffung von Seniorenwohnungen

Schaffung von mietpreisgebundenen Wohnungen

Modernisierung privater Gebäude

Relevanz der Entwicklungsziele, n=544*



Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Grobanalyse



Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Gebäudezustand



Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Alter des Gebäudebestands



Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Altersstruktur der Bewohner
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Altersstruktur im Untersuchungsgebiet, n=614

Untersuchungsgebiet Ebringen gesamt Baden-Württemberg

Quelle Vergleichsdaten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2024)



*mit MehrfachnennungenQuelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2019) 

Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Heizung
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Eingebaute Heizungsanlagen, n=218*

Untersuchungsgebiet Baden-Württemberg
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*mit Mehrfachnennungen

Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Private Klimaschutzmaßnahmen
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Interesse an privaten Klimaschutzmaßnahmen, n=424*



Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung
- Denkmalschutz



Neuordnungskonzept f¿r das Gebiet ĂOrtskernñ



Abgrenzung des Sanierungsgebiets



Rechtliche Folgen

Mit der Rechtskraft der Sanierungssatzung ergeben sich für das Sanierungsgebiet rechtliche Folgen 

entsprechend den Bestimmungen des besonderen Städtebaurechts des Baugesetzbuchs. Mit Abschluss 

der Sanierung und Löschen des Sanierungsvermerkes im Grundbuch werden diese wieder 

aufgehoben. 

Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören die Genehmigungspflicht nach § 144. Die besonderen 

sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 ff BauGB finden keine Anwendung.

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 BauGB (Veränderungssperre) erstreckt sich auf 

-die Durchführung von Vorhaben nach § 29 BauGB (Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von 

baulichen Anlagen),

-die Beseitigung baulicher Anlagen,

-die Vornahme erheblicher oder wesentlich wertsteigernder Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen,

-den Abschluss oder die Verlängerung schuldrechtlicher Vereinbarungen über den Gebrauch oder 

die Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem 

Jahr.

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 BauGB (Verfügungssperre) betrifft unter anderem

-die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstückes,

-die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts,

-die Teilung eines Grundstücks.

Förmliche Festlegung

- Sanierungsrechtliche Vorschriften



Ein Sanierungsvermerk im Grundbuch (Abteilung II) bedeutet,

dass das Grundstück in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegt, in dem die 

Gemeinde städtebauliche Missstände beseitigen will. Der Vermerk dient der Information 

und Sicherung, macht bestimmte Rechtsgeschäfte (z.B. Verkauf, Umbau) 

genehmigungspflichtig und kann Vorkaufsrechte der Gemeinde begründen, hat aber 

keine direkte Belastungswirkung und schützt Eigentümer oft durch Förderungen. 

Informationsfunktion: Er signalisiert jedem, dass das Grundstück Teil eines 

Sanierungsverfahrens ist, um die Lebensqualität und Attraktivität des Gebiets zu 

steigern.

Genehmigungspflicht: Bestimmte Vorhaben wie Verkäufe, Teilungen oder größere 

Baumaßnahmen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde, da sie die Sanierungsziele 

beeinträchtigen könnten.

Vorkaufsrecht: Die Gemeinde kann beim Verkauf ein Vorkaufsrecht geltend machen, 

um anstelle des ursprünglichen Käufers zu erwerben.

Schutz und Förderung: Der Vermerk kann auch positive Aspekte haben, da er 

Eigentümern den Zugang zu speziellen öffentlichen Fördermitteln für Modernisierungen 

ermöglicht und Fehlinvestitionen vorbeugt.

Keine direkte Belastung: Er stellt keine Grundschuld oder Hypothek dar, weshalb 

Finanzierungen möglich bleiben.



Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen

ĂSchritt f¿r Schritt zum Zuschussñ

Fördervoraussetzung ist ein Besprechungstermin vor Beginn der Maßnahmen 

mit Gemeindeverwaltung und Sanierungsträger

Benötigte Unterlagen:

Antrag auf private Förderung

Projektbeschreibung

Angebote der Handwerker/Kostenschätzung Architekt

Ggf. Bauantrag/Baugenehmigung



Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen

Folgende Mindestbaustandards sind einzuhalten:

ÅBeseitigung baulicher Mängel im Bereich Dach/Dachstuhl, Fassade und an 

tragenden Bauteilen,

ÅAusreichende Wärmedämmung im Bereich der Außenwand samt Fenster, im 

Dachbereich bzw. Oberkannte der Decke, 

ÅEnergiesparendes zentrales Heizsystem,

ÅJede Wohnung muss einen eigenen Abschluss bekommen,

ÅNasszelle mit modernen Sanitäranlagen und zentraler Warmwasserbereitung,

ÅDas WC muss sich innerhalb der Wohnung befinden,

ÅSämtliche Installationen im Gebäude (Elektro-/Sanitär-/Heizungsleitungen) müssen 

den heutigen technischen Anforderungen entsprechen.



Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen

Welche Maßnahmen werden gefördert?

Modernisierung und Instandsetzung

ÅDämmung/Erneuerung von Fassade/Dach

ÅEinbau neuer Fenster und Türen

ÅErneuerung der Sanitär-, Elektro-, und Heizungsinstallation

ÅInnensanierungen und Änderungen der Raumaufteilung

ÅSchaffung Barrierefreiheit

Schaffung von Wohnraum

ÅErweiterung vorhandenen Wohnraums, z. B. durch Ausbau 

Dachgeschoss

ÅAusbau Scheune zu Wohnzwecken.



Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen

Nicht förderfähig sind:

ÅMaßnahmen, die ohne Vertrag oder vor Vertragsbeginn durchgeführt wurden,

ÅMaßnahmen, die nicht vereinbart wurden,

ÅReine Schönheitsreparaturen,

ÅLuxusmodernisierungen,

ÅEinzelmaßnahmen, bspw. der alleinige Austausch des Heizungskessels 

(ausgenommen Restmodernisierungen).



Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen

1. Modernisierung- und Instandsetzungsmaßnahmen privater Eigentümer

Hauptgebäude 20% der berücksichtigungsfähigen Kosten bei förderfähigen Investitionen 

von mindestens 20.000 ú, maximal 25.000 úje Hauptgebäude

Nebengebäude bei Erhalt 

20 % der berücksichtigungsfähigen Kosten bei förderfähigen Investitionen 

von mindestens 10.000 ú, maximal 15.000 ú je Grundst¿ck

Umnutzung im Bestand zu Wohnzwecken

20 % der berücksichtigungsfähigen Kosten bei förderfähigen Investitionen 

von mindestens 50.000 ú, maximal 30.000 ú je Grundst¿ck

Im Einzelfall z. B. bei anerkannte Kulturdenkmalen, ortsbildprägenden Gebäuden, bei besonderen 

strukturverbessernden Maßnahmen kann der Gemeinderat eine erhöhte Förderung entsprechend 

der Städtebauförderungsrichtlinie gewähren.



Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen

2.Ordnungsmaßnahmen privater Eigentümer (nur aus städtebaulichen Gründen)

Abbruch von Hauptgebäuden 

maximal 10.000 ú je Hauptgebªude

Abbruch von Nebengebäuden

maximal 5.000 ú je Grundst¿ck

Im Einzelfall z. B. bei besonderen strukturverbessernden Maßnahmen kann der Gemeinderat 

eine erhöhte Förderung entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinie gewähren.



Zeitlicher Ablauf -

Private Fördermaßnahme Antragsformular ausfüllen 
(bei Gemeinde oder KommunalKonzept erhältlich)

Abstimmung in der Sanierungssprechstunde

Weitere Konkretisierung, ggf. Entwurfsskizze und Kostenschätzungen / 
Handwerkerangebote

Festlegung der Planungsvorgaben

Abschluss der Modernisierungsvereinbarung 
mit der Gemeinde

Beauftragung und Durchführung der Baumaßnahme

Zeitlicher Ablauf

Einreichen der Originalrechnungen und Belege

Bauabnahme vor Ort

Auszahlung des Zuschusses



Zeitlicher Ablauf -

Private Fördermaßnahme



Beispielrechnung Erneuerung Hauptgebäude

Kostenvoranschlag Tore, Türen, Fenster 15.000,00 ú

Kostenvoranschlag Elektro 15.000,00 ú

Kostenvoranschlag Heizung / Sanitär 40.000,00 ú

Kostenvoranschlag Dach 50.000,00 ú

berücksichtigungsfähige Kosten 120.000,00 ú

Davon 20 % Förderung

durch Gemeinde/Land, maximal jedoch 25.000,00 ú

(Anteil Gemeinde 10.000,00 ú)

- Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen - Hauptgebäude



- Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen - Hauptgebäude

Beispielrechnung Restmodernisierung

Kostenvoranschlag Dachsanierung 50.000,00 ú

berücksichtigungsfähige Kosten 50.000,00 ú

Davon 20 % Förderung

durch Gemeinde/Land 10.000,00 ú

(Anteil Gemeinde 4.000,00 ú)



- Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen - Nebengebäude

Beispielrechnung Erhalt Nebengebäude

Kostenvoranschlag Dachsanierung 20.000,00 ú

Kostenvoranschlag Blechnerarbeiten 2.000,00 ú

Kostenvoranschlag Fassade 10.000,00 ú

berücksichtigungsfähige Kosten 32.000,00 ú

Davon 20 % Förderung

durch Gemeinde/Land 6.400,00 ú

(Anteil Gemeinde 2.560,00 ú)



- Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen - Nebengebäude

Beispielrechnung Umnutzung Nebengebäude zu Wohnraum

Kostenvoranschlag Architekt/Statiker/Gebühren10.000,00 ú

Kostenvoranschlag Rohbauarbeiten 50.000,00 ú

Kostenvoranschlag Zimmererarbeiten 60.000,00 ú

Kostenvoranschlag Blechnerarbeiten 10.000,00 ú

Kostenvoranschlag Fenster und Türen 25.000,00 ú

Kostenvoranschlag Bodenbeläge/Fliesen 15.000,00 ú

Kostenvoranschlag Maler- und Gipserarbeiten 15.000,00 ú

Kostenvoranschlag Sanitär, Elektro 65.000,00 ú

Kostenvoranschlag Heizung 45.000,00 ú

Kostenvoranschlag Fassade 25.000,00 ú

berücksichtigungsfähige Kosten 320.000,00 ú

Davon 30 % Förderung

durch Gemeinde/Land, jedoch maximal 30.000,00 ú

(Anteil Gemeinde 12.000,00 ú)



- Förderung privater Erneuerungsmaßnahmen

Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten

Der Bauherr muss nach Abschluss der Bauarbeiten im Einzelnen 

nachweisen, welche tatsächlichen Kosten entstanden sind. 

Die Anträge nach § 7 h, §10f und §11a Einkommensteuergesetz erhalten Sie 

bei der Gemeindeverwaltung bzw. der KommunalKonzept 

Sanierungsgesellschaft mbH in Freiburg.

Die Gemeinde stellt nach erfolgter Prüfung und Einhaltung der 

Bescheinigungsvoraussetzungen die Bescheinigung für das Finanzamt aus.



Infobroschüre und Sanierungshomepage

Broschüre und Antragunterlagen unter:

www.kommune-sanieren.de/ebringen

http://www.kommune-sanieren.de/ebringen


Sanierungshomepage

Broschüre und Antragunterlagen unter:

www.kommune-sanieren.de/ebringen

http://www.kommune-sanieren.de/ebringen


Geschäftsführer: Dipl.-Geograph Matthias Weber

Projektmitarbeit: Dipl.-Geographin Annerose Schlenker  
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Achim Neff, M.Sc.

Selina Kurz 

Engesserstraße 4a - 79108 Freiburg - Tel: 0761/20710-37 - Fax: 0761/20710-10

info@kommunalkonzept-sanierung.de - www.kommunalkonzept-sanierung.de

Ihr Sanierungsträger


